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im Breiten- und Spitzensport waren Trainings wieder möglich. Mit dem dritten 
Lockerungsschritt per 6. Juni 2020 (BRB vom 27. Mai 2020, 2020.1161) wurden die 
verbliebenen Massnahmen weitestgehend aufgehoben. Unter anderem konnten Frei-
zeitbetriebe und touristischen Angebote wieder öffnen und Präsenzunterricht an den 
Berufsschulen und Gymnasien war möglich. Mit den beiden erwähnten Entscheiden 
des Bundesrates wurde das Anliegen der Motion umgesetzt.  
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motionen als erfüllt und beantragt deren Ab-
schreibung.  
Bundesamt für Statistik   
2019 P 19.3342 Zulassungssystem für Open Government Data  

(N 21.6.19, Badran Jacqueline) 

Eingereichter Text: Der Bundesrat wird beauftragt, ein niederschwelliges Zulas-
sungssystem im Zusammenhang mit der Open-Government-Data-Strategie zu prüfen. 
Dabei sollen einheitliche Kriterien festgelegt werden, welche Daten für welche Ver-
wendungszwecke und für welche Akteure generell frei und kostenlos, auf Anfrage kos-
tenlos oder kostenpflichtig angeboten werden sollen. 
Postulatsbericht vom 23. Juni 2021 «Zulassungssytem für Open Government Data». 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen 
Abschreibung.  
Bundesamt für Sozialversicherungen   
2018 M 17.3860 Familienzulagen. Für eine faire Lastenverteilung 

(S 15.3.18, Baumann; N 19.9.18) 

Eingereichter Text: Der Bundesrat wird aufgefordert, das Bundesgesetz über die Fa-
milienzulagen (SR 836.2) wie folgt zu ändern: 
Art. 17 
Titel 
Kompetenzen und Pflichten der Kantone 
... 
Abs. 2 
... 

k. zwingend den vollen Lastenausgleich zwischen den Kassen; 
...  
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Die Motion verlangt, dass die Kantone einen vollen Lastenausgleich für die Finanzie-
rung der Familienzulagen einführen müssen. Gemäss Familienzulagengesetz (Fa-
mZG) liegt es in der Kompetenz der Kantone, einen Lastenausgleich zwischen den 
Familienausgleichskassen ihres Kantons einzuführen. Gegenwärtig wenden elf Kan-
tone ein volles Lastenausgleichssystem an, drei Kantone einen vollen Lastenausgleich 
für Arbeitnehmende, nicht aber für die Selbstständigerwerbenden und sechs Kantone 
ein System, bei dem die Lasten teilweise ausgeglichen werden. Insgesamt haben also 
20 Kantone Ausgleichssysteme eingeführt, die ihre jeweiligen kantonalen Eigenhei-
ten und Bedürfnisse widerspiegeln.  
In der Vernehmlassung lehnten 6 von den 15 Kantonen, die von der Vorlage effektiv 
betroffen sind, die Einführung eines vollen Lastenausgleichs ab. Die ablehnenden 
Kantone gaben übereinstimmend zu bedenken, dass mit einem obligatorischen vollen 
Lastenausgleich bedarfsgerechte und kantonalpolitisch breit abgestützte Kompro-
misslösungen verhindert würden und dass dessen Einführung im Widerspruch zu den 
Grundsätzen des in der Familienpolitik stark verankerten Föderalismus stehe. Die be-
fürwortenden Kantone ihrerseits führten im Wesentlichen aus, dass mit einem vollen 
Lastenausgleich zwischen den Familienausgleichskassen eine ausgewogenere Vertei-
lung der Familienzulagenlasten unter den Arbeitgebern und den Selbstständiger-wer-
benden innerhalb eines Kantons erreicht werden könne. Die CVP und die SP unter-
stützten die vorgesehene Änderung, während die FDP und die SVP dagegen Stellung 
nahmen. Von den Dachverbänden der Wirtschaft sprach sich einzig der SAV gegen 
die Einführung eines vollen Lastenausgleichs aus, während sich von den Wirtschafts- 
bzw. Branchenverbänden die Mehrheit dagegen aussprach.  
Der Bundesrat beurteilt eine Anpassung des Familienzulagengesetzes im Sinne der 
Motion angesichts der stark kontroversen Stellungnahmen in der Vernehmlassung als 
weder notwendig noch zielführend und beantragt die Abschreibung der Motion. Mit 
der Neuregelung würde der Bund ohne Not in die Zuständigkeit der Kantone eingrei-
fen. Er würde damit politisch abgestützte kantonale Lösungen übersteuern. Das Prin-
zip des FamZG als Rahmengesetz und die damit einhergehenden kantonalen Autono-
mien würden so ausgehebelt. Weitere Angaben unter: Voller Lastenausgleich und 
Auflösung FLG-Fonds (admin.ch).   
2018 P 17.4087 Digitalisierung. Ein neuer Status für den Arbeitsmarkt?  

(N 19.9.18, FDP-Liberale Fraktion) 

Eingereichter Text: Der Bundesrat wird beauftragt, einen neuen Status für Selbststän-
dige in Plattform-Beschäftigung zu prüfen und über dessen Vor- und Nachteile Be-
richt zu erstatten. Dieser soll einen gewissen, angemessenen Sozialversicherungs-
schutz bieten, welcher aber unter dem Niveau für Angestellte liegt. Der Status sollte 
zudem pro Auftragsverhältnis gewählt werden können. Es müssen klare Abgrenzungs-
kriterien vorgeschlagen werden, damit für die Betroffenen Rechts- und Planungssi-
cherheit geschaffen wird.          


